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Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) 

Konferenz Freiburg, 19. – 21 Mai 2008 

Protokollauszug zum Thema Sprachvoraussetzungen 

TOP 20 Sprachvoraussetzungen bei Eignungsprüfungen an deutschen 

Musikhochschulen  

 

Herr Protschka schlägt vor, die  Sprachanforderungen für ausländische 

Studierende, die an einer Hochschule der RKM studieren wollen, anzuglei-

chen. In anderen Ländern, z. B. Frankreich, würde im Vergleich zu Deutsch-

land ein viel höheres Sprachniveau bei Beginn des Studiums vorausgesetzt. 

Allerdings seien die verschiedenen Zertifikate der Sprachinstitute nicht im-

mer aussagekräftig. Das Testverfahren TestDaF 3 soll das einzige valide 

und fälschungssichere Testverfahren sein. 

Auf Anfrage wurde berichtet, dass es an mehreren Hochschulen bereits 

Fälle gab, wo Studierende auf Grund fehlender Sprachkenntnisse exmatri-

kuliert wurden. 

Es wird die Möglichkeit der „Immatrikulation auf Probe“ diskutiert. Es ist 

nicht klar, wie die einzelnen Hochschulen mit den Konsequenzen umgehen, 

wenn Studierende endgültig abgelehnt werden. 

Neben den Sprachkursen ist es wichtig, dass die ausländischen Studieren-

den integriert würden. Die spracheigenen Gruppen müssen durchlässig 

gemacht werden, z. B. durch Mentoren, Kennenlern-Wochenenden etc. 

 

Beschlussantrag:  

Die RKM empfiehlt, dass Studienanfänger nach spätestens dem 2. Semes-

ter an deutschen Hochschulen ein deutsches Sprachniveau erreicht haben 

müssen, das mindestens TestDaF 3 entspricht. TestDaF 3 wird als Testver-

fahren empfohlen. 

Der Antrag wird angenommen. Abstimmungsergebnis: 19/2/2 

 

 


